
Von: Hanke, Urs (RPF)
An: Bettina Mensing
Cc: Esther.Fabian@lra-es.de; Seebach, Lucia Dr. (FORST); Vogel.Elena@lra-es.de
Betreff: Schonwald Hohenneuffen, Befreiung Hängegleiterstartplatz
Datum: Donnerstag, 9. Januar 2025 17:42:12
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Sehr geehrte Frau Mensing,
 
in der Anlage sende ich Ihnen die unbefristete, jedoch stets widerrufliche Befreiung von den
Bestimmungen der Verordnung des Schonwaldes Hohenneuffen für die Erlaubnis eines Startplatzes
für Hängegleiter und Gleitsegler.
 
Mit freundlichen Grüßen
Urs Hanke
 
 
 

Urs Hanke
Referat 84 Waldnaturschutz, Biodiversität und Waldbau / Referent Waldnaturschutz
 
Bertoldstr. 43
79098 Freiburg
 
Telefon: (+49) 761 208-1417
E-Mail: urs.hanke@rpf.bwl.de
Internet: www.rp-freiburg.de
 
 

Das Regierungspräsidium in den sozialen Netzwerken:
Facebook | Instagram | X 
 
 

Informationen zum Schutz personenbezogener Daten finden Sie auf unserer
Internetseite oder postalisch auf Anfrage
 
 
 
Von: Esther Fabian <Esther.Fabian@lra-es.de> 
Gesendet: Montag, 9. Dezember 2024 15:20
An: Hanke, Urs (RPF) <Urs.Hanke@rpf.bwl.de>
Betreff: WG: Außenstarts und -landungen mit Hängegleitern und Gleitsegeln gem § 25 LuftVG
auf den Start- und Landeflächen Neuffen Nord - Antrag auf Verlängerung

 
Sehr geehrter Herr Hanke,
 
nachfolgend und im Anhang finden Sie die Informationen für die beantragte
Verlängerung der Genehmigung zur Nutzung der Start- und Landeflächen Neuffen Nord
mit Hängegleitern und Gleitseglern. Im Vergleich zu den Vorjahren wird dieses Mal
allerdings um eine unbefristete Genehmigung gebeten.
Die Startfläche, die sich auf dem Flurstück 7153 befindet, liegt innerhalb des
Schonwalds Neuffen. Zu der entsprechenden Fläche gibt es im Dokument
neuffen_nord_erl_verl_08.05.2020 einen Kartenausschnitt. Zum Vergleich habe ich
Ihnen einen Kartenausschnitt erstellt, auf dem auch das Schonwaldgebiet ersichtlich ist.
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Versand nur per email 


 
Deutscher Gleitschirmverband und 
Drachenflugverband 
Frau Bettina Mensing 
Am Hoffeld 4 
83703 Gmund am Tegernsee 
 


 


 


 84 Waldnaturschutz, 
Biodiversität und Waldbau 


Freiburg i. Br. 09.01.2025 


Name Urs Hanke 


Durchwahl 0761 208-1417 


Aktenzeichen 84-8675.12- SW 


Hohenneuffen   


(Bitte bei Antwort angeben) 


 


 
 


 Befreiung von Vorschriften der Schonwaldverordnung Hohenneuffen zur Nutzung 


eines Startplatzes mit Hängegleitern und Gleitsegeln; 


hier: Verlängerung der Befreiung 


Ihr Antrag vom 11.11.2024, per mail weitergeleitet durch die UFB Esslingen am 


09.12.2024 


 


 


 


Sehr geehrte Damen und Herren, 


 


 


die Haltergemeinschaft Neuffen Nord hat einen Antrag auf Verlängerung der 


Erlaubnis für das Fluggelände „Neuffen Nord“ beim DHV eingereicht. Um diese 


Erlaubnis erteilen zu können, ist eine Befreiung von den Bestimmungen der 


Verordnung des Regierungspräsidiums Tübingen über den Schonwald 


»Hohenneuffen« vom 25. September 2015 (GBl. Nr. 19 vom 30. Oktober 2015, S. 


881 ff) erforderlich. Seit dem 01. Januar 2020 ist das Regierungspräsidium Freiburg, 


Abt. 8 Forstdirektion als höhere Forstbehörde hoheitlich für den Schonwald 


„Hohenneuffen zuständig. 


 


Auf Grund Ihres Antrags ergeht folgende 
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Entscheidung: 


 


I. Die Befreiung von Vorschriften der Schonwald-Verordnung „Hohenneuffen“  


(VO vom 25. September 2015, GBl. Nr. 19 vom 30. Oktober 2015, S. 881 ff) zur 


Nutzung eines Startplatzes für Hängegleiter im Schonwald „Hohenneuffen“ wird 


hiermit unbefristet, jedoch stets widerruflich erteilt.  


 


Die Befreiung umfasst lediglich die forstrechtlichen Bestimmungen der 


Schonwald-Verordnung. Naturschutzrechtliche Bestimmungen des Gebiets- und 


Artenschutzes sind hiervon nicht berührt. 


 


Die Befreiung ergeht unter folgenden Nebenbestimmungen:  


 


1. Die Befreiung erfolgt stets widerruflich. 


2. Herrichtungs-, Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen am Startplatz sind vor 


Durchführung mit der unteren Forstbehörde und dem Waldbesitzer 


abzustimmen. 


3. Die Benutzung des Startplatzes kann jederzeit, auch vorübergehend, untersagt 


werden, insbesondere bei 


 Verstößen gegen die Auflagen und Bedingungen der Befreiungen oder die 


Anordnungen der Forst- oder Naturschutzbehörden, 


 Auftreten von Erosionsschäden, 


 Brutplatzsuche von Uhu, Kolkrabe oder Wanderfalke am Wilhelmsfelsen, 


oder 


 anderen Konflikten mit Artenschutzaspekten, 


 forstlichen Arbeiten in der Nähe des Startplatzes, 


 Kollision mit anderen Nutzungen oder Veranstaltungen am oder in der 


Nähe des Startplatzes. 


4. Die Karte mit eingezeichnetem Startplatz vom 23.02.2005 ist Bestandteil der 


Entscheidung. 


 


Begründung: 
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I. Bei dieser Entscheidung handelt es sich um einen Folgebescheid der am 


09.05.2005 erstmals erteilten Erlaubnis, die mit Schreiben vom 08.03.2011 und 


10.06.2015 verlängert wurde. 


II. Auf Grund der vielfältigen Schutzwürdigkeit des Gebiets müssen an eine 


Ausnahmegenehmigung besonders hohe Anforderungen gestellt werden. Die o.g. 


Auflagen sind notwendig, um nachteilige Wirkungen der Inanspruchnahme durch 


den Flugbetrieb, insbesondere für die Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes, 


möglichst gering zu halten und eventuell entstehenden Schaden sofort abwenden 


zu können. 


III. Waldbiotope, wie die besonders geschützte Altholzinsel um den Wilhelmsfelsen, 


sind durch die Maßnahme nicht unmittelbar betroffen.  


IV. Da die bisherige Praxis des Flugbetriebes keine Konflikte mit den Schutzzielen 


des Schonwaldes erkennen lässt, wird die Befreiung unbefristet erteilt 


 


Schluss  


Die untere Forstbehörde und die untere Naturschutzbehörde des Ostalbkreises 


sowie die FVA-Abt. WNS erhalten Mehrfertigungen dieses Schreibens per Mail. 


 
 


Mit freundlichen Grüßen 


 


Gez. 


Urs Hanke 


 







Die Startzone ist im Bereich der Fläche zu finden, die in dieser Karte mit SFI
gekennzeichnet ist.
Weiterhin möchte ich Sie auf eine Textpassage aufmerksam machen, die sich auf die
Schonwald- Verordnung bezieht. Diese finden Sie auf Seite 5 des Dokuments
neuffen_nord_erl_verl_08.05.2020. Bitte teilen Sie mir mit, ob die Befreiung von den
Vorschriften der Schonwald- Verordnung „Hohenneuffen“ verlängert wird. Wird der
Hängegleiter- und Gleitseglersport auch nach aktuellen Maßstäben als
Erholungsnutzung nach §5 Abs. 3 bewertet?
Die Genehmigung wurde letztmalig 2020 verlängert (siehe Anhang Zulassungsbescheid
vom 24.01.2020). Zu der darin enthaltenen Stellungnahme der Forstbehörde gibt es in
den Unterlagen (weder analog noch digital) des Kreisforstamts Esslingen keinen
Vorgang. In der Annahme, dass Sie in die Verlängerung 2020 involviert waren, wollte
ich mich danach erkundigen, ob Sie in Ihren Unterlagen dazu noch einen Vorgang
haben.
Ich danke Ihnen.
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Freundliche Grüße
 
Fabian Esther
 
Landratsamt Esslingen
Amt 47 - Forstamt
Sachbearbeitung Hoheit
 
Besucheradresse:
Osianderstraße 6/2
73230 Kirchheim u. T.
 
Postanschrift:
Landratsamt Esslingen
Osianderstraße 6/1
73230 Kirchheim u. T.
Tel: 0711 3902-41504
Mail: Esther.Fabian@lra-es.de
www.landkreis-esslingen.de
 
 
 
 
 
Von: Vogel Elena <Vogel.Elena@lra-es.de> 
Gesendet: Freitag, 6. Dezember 2024 07:35
An: Mai Sabrina <Mai.Sabrina@lra-es.de>; Krug Lena-Marie <Krug.Lena-Marie@lra-es.de>;
Gottschall Dr. Felix <Gottschall.Felix@lra-es.de>; Michaelis Dr. Rune <Michaelis.Rune@lra-
es.de>; Ruoß Nicolas <Ruoss.Nicolas@lra-es.de>; Wasserwirtschaft/Bodenschutz
<Wasserwirtschaft@lra-es.de>; Agrarstruktur <Agrarstruktur@lra-es.de>; Forstamt
<Forstamt@lra-es.de>
Betreff: WG: Außenstarts und -landungen mit Hängegleitern und Gleitsegeln gem § 25 LuftVG
auf den Start- und Landeflächen Neuffen Nord - Antrag auf Verlängerung

 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
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die UNB hat den Verlängerungsantrag zu Außenstart und -landungen mit Hängegleitern
und Gleitsegeln auf den Start- und Landeflächen „Hohenneuffen Nord“ erhalten.
Die Genehmigung wird grundsätzlich auf 5 Jahre befristet erteilt, welche am 31.03.2025
auslaufen wird. Die Genehmigung aus dem Jahre 2020 der UNB habe ich Ihnen
beigefügt.
Die Flächen können aus dem Antrag entnommen werden.
 
Im Vergleich zu den Vorjahren wird nun um eine unbefristete Genehmigung gebeten.
 
Es wird um Stellungnahme gebeten, ob es Anhaltspunkte gibt, die gegen eine erneute
Verlängerung (befristet oder unbefristet) sprechen.
Bitte lassen Sie mir Ihre Stellungnahme zeitnah, wenn möglich bis zum 30.12.2024
zukommen. Falls aufgrund der anstehenden Feiertage etwas gegen die Einhaltung der
Frist spricht, lassen Sie mich dies bitte wissen.
 
Mit freundlichen Grüßen
 
Elena Vogel
Landratsamt Esslingen
Amt 41 Bauen und Naturschutz
Sachgebiet 413 Naturschutz und Naherholung
 
Besucheradresse:
Röntgenstr. 16-18
73730 Esslingen am Neckar
 
Postanschrift:
Landratsamt Esslingen
73726 Esslingen am Neckar
Tel: 0711 3902-44653
Fax: 0711 3902-54653
Vogel.Elena@lra-es.de
www.landkreis-esslingen.de
 
Denken Sie an die Umwelt! Muss diese Mail wirklich ausgedruckt werden?
 
Von: Naturschutz <Naturschutz@lra-es.de> 
Gesendet: Mittwoch, 4. Dezember 2024 14:01
An: Vogel Elena <Vogel.Elena@lra-es.de>
Betreff: WG: Außenstarts und -landungen mit Hängegleitern und Gleitsegeln gem § 25 LuftVG
auf den Start- und Landeflächen Neuffen Nord - Antrag auf Verlängerung

 
 
 
Von: Bettina Mensing <bettina.mensing@dhvmail.de> 
Gesendet: Mittwoch, 4. Dezember 2024 12:51
An: Naturschutz <Naturschutz@lra-es.de>
Betreff: Außenstarts und -landungen mit Hängegleitern und Gleitsegeln gem § 25 LuftVG auf den
Start- und Landeflächen Neuffen Nord - Antrag auf Verlängerung

 
Sehr geehrte Damen und Herren,
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als Beauftragter des Bundesministeriums für Verkehr sind wir gemäß § 31 c) Nr. 4. des
Luftverkehrsgesetzes für die Zulassung von Start- und Landeflächen für Hängegleiter und
Gleitsegel nach § 25 Abs. 1 LuftVG zuständig. Starts und Landungen von Luftfahrzeugen
außerhalb der für sie genehmigten Flugplätze bedürfen der Erlaubnis (§ 18 LuftVO).
 
Die Haltergemeinschaft Neuffen Nord hat einen Antrag auf Verlängerung der Erlaubnis für das
Fluggelände „Neuffen Nord“ bei uns eingereicht. Die bezeichneten Flächen wurden bereits seit
der Genehmigung vom 02.08.2005 gemäß § 25 Abs. 1 LuftVG beflogen. Zuletzt wurde die
Erlaubnis am 08.05.2020 bis zum 31.03.2025 befristet verlängert. Da der Flugbetrieb am
Hohenneuffen Nord seit Jahren problemlos verläuft und um den Verein zukünftig bei der
Verwaltung des Fluggeländes zu entlasten, bitten wir Sie zu prüfen, ob eine unbefristete
Verlängerung möglich ist. Die Antragsunterlagen finden Sie im Anhang dieser Mail; die Daten
zum Start- und Landeplatz sowie die Karten entnehmen Sie bitte dem Erlaubnisbescheid vom
08.05.2020 (siehe Anhang). Wir beteiligen Sie am Verfahren (gem. § 13 VwVfG) und bitten Sie, zu
der beantragten Erlaubnisverlängerung aus naturschutzfachlicher Sicht Stellung zu nehmen.
 
Für Rückfragen allgemeiner Art stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Sollten Sie spezielle
Fragen zum Flugbetrieb haben, bitten wir Sie, sich direkt mit dem Antragsteller in Verbindung zu
setzen.
 
Mit freundlichen Grüßen
 
Bettina Mensing
Referat Flugbetrieb/Luftraum/Natur und Nachhaltigkeit
 

 
DHV e.V. – Deutscher Gleitschirmverband und Drachenflugverband
Am Hoffeld 4
83703 Gmund am Tegernsee
Telefon: 08022/9675-10
E-Mail: bettina.mensing@dhvmail.de
Website: www.dhv.de
Facebook: www.facebook.com/DeutscherHaengegleiterverbandeV/
-----------------------------------------------
Deutscher Gleitschirmverband und Drachenflugverband
40.000 Mitglieder – 300 Mitgliedsvereine – 100 Flugschulen
Beauftragter des Bundesverkehrsministers
 
DHV e.V.  - German Paragliding Federation and Hang Gliding Federation
40.000 Members – 300 Clubs – 100 Flying Schools
Official delegate from the Ministry of Transport
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